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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
40 - 40 - Amt für Schule, Bildung und Kultur 
Az: 40-40 

Vechta, 15.06.26 

 

 

Beschlussvorlage 207/2026 
 
 
Beratungsfolge: 

Ausschuss für Schule, Beruf und Kultur 28.05.2026 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 11.06.2026 
Kreisausschuss 18.06.2026 
Kreistag 25.06.2026 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Verlängerung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Universität Vechta und 
dem Landkreis Vechta zum Betrieb des Medienkompetenzzentrums (Learning Lab) 
(207/2026) 
  
Sachverhalt: 
Der Kreistag hat 20.12.2018 die Einrichtung des Medienkompetenzzentrums Vechta (MKV) in 
den Räumen der Justus-von-Liebig-Schule und die anliegende Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Universität Vechta und dem Landkreis Vechta mit Inkrafttreten ab dem 
11.06.2020 geschlossen. 

Bereits im Jahr 2017 (s. Vorlage 320/2017) wurde das Konzept über die Kooperationen in der 
Medienberatung und Pädagogik, kurz „Learning Lab“, durch das Zusammenwirken von 
Schulen, Schulträger, Medienzentrum, medienpädagogischer Beratung, NLQ und Universität 
entwickelt. Mit der Einrichtung des MKV ist die Zielsetzung verbunden, Akteure in 
Hochschulen und Schulen, in regionalen und überregionalen Institutionen zu vernetzen und zu 
unterstützen sowie eine phasenübergreifende, theoriegeleitete und praxisorientierte Aus- und 
Fortbildung von Lehrkräften und den Aufbau eines professionellen Unterstützungssystems für 
Kitas, Schulen und weitere gesellschaftlich relevante Akteure im Landkreis Vechta zu 
ermöglichen.  

Gegenstand der Kooperationsvereinbarung ist die Regelung der Zusammenarbeit zwischen 
der Universität Vechta und dem Landkreis Vechta.  

Danach obliegt dem Landkreis Vechta u.a. schwerpunktmäßig die technische und die 
administrative Leitung des Medienkompetenzzentrums und die Aufgaben des kommunalen 
Medienzentrums. Weiterhin hat der Landkreis die Aufgabe der technischen Qualifizierung 
sowie des Anwendertrainings für Lehrkräfte aus dem Landkreis Vechta übernommen. 

Der Universität Vechta obliegt die wissenschaftliche und pädagogische Leitung des 
Medienkompetenzzentrums. Diese wird u.a. durch die Stiftungsprofessur „Digitale Bildung 
(Digital Education)“ der Professur „Mediendidaktik mit Schwerpunkt digitale Medien erbracht 
(s. Vorlage 209/2026 zu TOP 8). 

Hierzu gehören u.a. die Erstellung von pädagogischen Konzepten und das 
Fortbildungsprogramm. Die Universität bringt wissenschaftliche Kompetenz in Forschung und 
Lehre in das Medienkompetenzzentrum ein.   

Mit der Einrichtung der Stiftungsprofessur und Einstellung von Frau Prof.in Bock als 
Wissenschaftliche Leitung ab dem 01.02.2023 konnte die Kooperationsvereinbarung 
vollständig umgesetzt werden. Hierüber wurde auch in der Sitzung des Ausschusses für 
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Schule, Beruf und Kultur am 02.03.2023 berichtet.  

Aufgrund der erfolgreichen Kooperation der Universität Vechta und des Landkreises Vechta 
und den zukünftigen Themenschwerpunkten in der digitalen Bildung wird die Fortsetzung der 
Kooperation zwischen der Universität Vechta und dem Landkreis Vechta beabsichtigt. Um die 
Arbeit des Medienkompetenzzentrums konstant und verlässlich fortsetzen zu können, soll die 
Kooperationsvereinbarung bis zum 30.09.2034 verlängert werden. 
Über die Arbeit des Medienkompetenzzentrums wird in der Sitzung berichtet. 
 
 

 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird empfohlen zu beschließen: 
„Die bestehende Kooperationsvereinbarung vom 11.06.2020 zwischen der Universität Vechta 
und dem Landkreis Vechta über den Betrieb des Medienkompetenzzentrums wird bis zum 
30.09.2034 verlängert.  
Die erforderlichen Mittel für die Investitionen und den Betrieb werden im Haushalt 2027 und in 
den folgenden Haushalten bereitgestellt.“  
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 40 
Produkt (PSP/KST): 40.00. 2430010021 

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
ca. 1.600.000 € (für 8 Jahre bis 2034) 
 
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
 
ca. 200.000 € jährlich 
 
 

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
Sachkostenbeteiligung der Universität Vechta 
 

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
 

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
  
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit                                   im Haushaltsjahr: 2026 (verschiedene KST) 
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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